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A. Allgemeiner Teil  
 
1. „ITN-Praxen“ 
 
Wiederholt wird aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis davon berichtet, dass es Engpässe 
bei der ITN-Versorgung gibt – insbesondere mit Blick auf die zahnärztliche Versorgung von 
Kindern. Zwischenzeitlich haben wir von verschiedenen Praxen die Rückmeldung bekommen, 
dass sie diese Versorgung anbieten. 
 
Unser Ziel ist es, eine Art Pool von Praxen vorzuhalten, die zahnärztliche Versorgung in ITN 
anbieten. Auf diese Praxen könnten wir immer dann verweisen, wenn aus dem Kolleginnen- 
und Kollegenkreis Anfragen kommen, wer diese Versorgung anbietet. 
 
Melden Sie sich also bei uns, wenn Sie zahnärztliche Versorgung in ITN anbieten und anderen 
Praxen im Falle von Versorgungsengpässen helfen möchten.  
 

 Nutzen Sie für Ihre Rückmeldung gern die nachfolgende Mail-Adresse: 
 

sicherstellung@kzv-saarland.de 
 
 
 
 
 
 

C. Mitteilungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Saarland 
 
 
1. Vergütungsvereinbarung 2023 Knappschaft, Vergütungsvereinbarun-

gen 2024 AOK, Knappschaft, BKK, IKK sowie SVLFG und Vergütungsvereinba-
rung 2025 AOK 

 
Die Vertragsverhandlungen für das Jahr 2024 mit den Innungskrankenkassen (IKK), den 
Betriebskrankenkassen (BKK), der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) und der Knappschaft konnten zum Abschluss gebracht werden. Die 
Vertreterversammlung der KZV Saarland hat den Vergütungsvereinbarungen für 2024 bereits 
zugestimmt. 

Ebenfalls konnte die Vertragsverhandlung für das Jahr 2023 mit der Knappschaft zum Ab-
schluss gebracht werden. Auch hier wurde bereits die Zustimmung der Vertreterversammlung 
eingeholt.  

Die „Punktwerte ausgewählte Leistungen“ wurden wie bereits in den Verträgen für das Jahr 
2023 beibehalten. Hierbei handelt es sich um die Punktwerte für solche Leistungen, für die der 
Gesetzgeber ein klein wenig Spielraum für die Höhe der Punktwerte gelassen hat 
(§ 85 Abs. 2d Satz 3 SGB V). Um welche Leistungen es sich im Einzelnen handelt, können 
Sie der diesem MSZ als Anlage beigefügten aktuellen Punktwertübersicht entnehmen. 

Die neuen Punktwerte für 2024 gelten rückwirkend ab 01. Januar 2024 und werden ab der 
Quartalsabrechnung KCH und KFO III/2024 und in den Bereichen der Monatsabrechnungen 
PAR und KBR für September 2024 praktiziert. 

mailto:sicherstellung@kzv-saarland.de
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Die davorliegenden Zeiträume in 2024 werden durch entsprechende Nachberechnungen 
und Korrekturen sowohl in den Monatsabrechnungen als auch den Quartalsabrechnungen 
berücksichtigt. 
 

Für das Jahr 2023: 

• Knappschaft 

Erhöhung der Gesamtvergütung basiswirksam für 2023 um 2,7 %. 

Punktwerte KCH/KBR/PAR ab 01.01.2023 = 1,2103 € 

Punktwerte IP/FU ab 01.01.2023 = 1,2887 € 

Punktwerte KFO ab 01.01.2023 = 1,0263 € 

PW ausgewählte Leistungen ab 01.01.2023 = 1,2192 € 

 

Für das Jahr 2024: 

• BKK 

Erhöhung der Gesamtvergütung basiswirksam für 2024 um 2,72 %. 

Punktwerte KCH/KBR/PAR ab 01.01.2024 = 1,2416 € 

Punktwerte IP/FU ab 01.01.2024 = 1,3594 € 

Punktwerte KFO ab 01.01.2024 = 1,0505 € 

PW ausgewählte Leistungen ab 01.01.2024 = 1,2689 € 

 

• IKK 

Erhöhung der Gesamtvergütung basiswirksam für 2024 um 2,72 %. 

Punktwerte KCH/KBR/PAR ab 01.01.2024 = 1,2449 € 

Punktwerte IP/FU ab 01.01.2024 = 1,3630 € 

Punktwerte KFO ab 01.01.2024 = 1,0533 € 

PW ausgewählte Leistungen ab 01.01.2024 = 1,2722 € 

 

• Knappschaft 

Erhöhung der Gesamtvergütung basiswirksam für 2024 um 2,72 %. 

Punktwerte KCH/KBR/PAR ab 01.01.2024 = 1,2432 € 

Punktwerte IP/FU ab 01.01.2024 = 1,3431 € 

Punktwerte KFO ab 01.01.2024 = 1,0542 € 

PW ausgewählte Leistungen ab 01.01.2024 = 1,2707 € 
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• SVLFG 

Erhöhung der Gesamtvergütung basiswirksam für 2024 um 2,72 %. 

Punktwerte KCH/KBR/PAR ab 01.01.2024 = 1,2518 € 

Punktwerte IP/FU ab 01.01.2024 = 1,3709 € 

Punktwerte KFO ab 01.01.2024 = 1,0592 € 

PW ausgewählte Leistungen ab 01.01.2024 = 1,2794 € 
 

 Auch mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland konnten für die Jahre 2024 und 2025 neue 
Vergütungsvereinbarungen geschlossen werden. Aufgrund der hier herrschenden ver-
traglichen Situation werden die Punktwerte durch den Vorstand der KZVS festgesetzt – 
die Bekanntmachung der AOK-Punktwerte erfolgt nachfolgend unter Nr. 2 dieser MSZ-
Ausgabe. 
 

 Vorsorglich machen wir Sie darauf aufmerksam, dass es bei einer Überschreitung der 
Gesamtvergütung zur Absenkung im Rahmen des Honorarverteilungsmaßstabs kommen 
kann. 
 

 Nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses für das IV. Quartal 2024 informieren wir Sie 
über weitere Einzelheiten. 

 

 Bislang haben wir in der Punktwertübersicht der KZVS unter den Sonstigen Kostenträgern 
auch das Versorgungsamt aufgeführt. Mit der Schaffung des SGB XIV (Soziales Entschä-
digungsrecht – wir hatten dazu im MSZ Nr. 07/2024 vom 20.06.2024 kurz berichtet) ist es 
nun nicht mehr erforderlich, das Versorgungsamt als eigenständigen Kostenträger aufzu-
führen. Dies haben wir bei der als Anlage beigefügten Punktwertübersicht entsprechend 
berücksichtigt. 

 

 Noch ein Hinweis: Verschiedene PVS-Systeme ermöglichen Nachberechnungen der 
KFO-Eigenanteile mit dem aktualisierten Punktwert. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Soft-
warehaus in Verbindung. 

 
 
 
2. Festlegung der Punktwerte für die AOK 
 

Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 3 des HVM der KZVS: 
 
Der Honorarverteilungsmaßstab (HVM) der KZVS enthält in § 3 Abs. 3 folgende Festlegung: 
 

„Soweit mit einer Krankenkasse kein Punktwert vereinbart ist, gilt der vom Vorstand nach 
billigem Ermessen festgesetzte Punktwert als vertraglich vereinbarter Punktwert. Dieser 
Vorstandsbeschluss soll vor Beginn des jeweiligen Abrechnungszeitraums veröffentlicht 
werden.“ 

 

 Die für die AOK ab dem 01.01.2024 geltenden Punktwerte werden wie folgt festgesetzt: 
 

KCH / PAR / KBR:  1,2416 Euro 
KFO:    1,0563 Euro 
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 Für IP/FU gilt ab dem 01.01.2024 der vertraglich vereinbarte Punktwert in Höhe von 
1,3311 Euro. 

 

 Für IP/FU gilt ab dem 01.01.2025 der vertraglich vereinbarte Punktwert in Höhe von 
1,3898 Euro. 
 

 Für ZE gilt auch bei der AOK der bundesweit einheitliche Punktwert in Höhe von 
1,0827 Euro. 

 
Dieser Ausgabe des MSZ ist die aktuelle Punktwertübersicht der KZVS als Anlage beigefügt. 
 
 
 
3. HVM 2025 | Informationsveranstaltungen und Termine der Kreisversammlungen 
 
Im MSZ Nr. 10/2024 vom 17.09.2024 hatten wir berichtet, dass die Vertreterversammlung der 
KZVS den Honorarverteilungsmaßstab (HVM) in wesentlichen Punkten modifiziert hat. Daher 
bieten wir eine zentrale Informationsveranstaltung zum HVM ´NEU 2025´ an. 
 
Die Informationsveranstaltung findet – wie bereits mit unserer Rund-Mail vom 24.10.2024 an 
alle Praxen mitgeteilt – statt am:  
 
Mittwoch, 13.11.2024 um 18.30 Uhr  
Raum 004 (1. UG) im Haus der Zahnärzte (KZVS) 
Puccinistraße 2 
66119 Saarbrücken 
 

 Über die Anmeldemodalitäten zu dieser Informationsveranstaltung informieren wir Sie in 
Kürze mit einer weiteren Rund-Mail. 

 
Bitte beachten Sie, dass die Zahl der Teilnehmer an dieser Info-Veranstaltung aus Kapazitäts-
gründen begrenzt ist. Bei Bedarf und Interesse werden wir gern Folgetermine anbieten. 
 

 Für die kieferorthopädisch tätigen Kolleginnen und Kollegen findet am 10.12.2024, 
19.00 Uhr eine gesonderte Informationsveranstaltung statt. Auch zu dieser Veranstal-
tung informieren wir noch mit einer weiteren Rund-Mail. 

 
Hinweis: 
 
Das Thema HVM ́ NEU 2025´ ist auch Inhalt der Tour von Kammer- und KZVS-Vorstand durch 
die Kreisversammlungen: 
  
Neunkirchen / St. Wendel / SB-Land-Ost (Sulzbach): 12.11.2024 um 19.30 Uhr (neue  Uhrzeit!) 

 
St. Ingbert / Homburg: 21.11.2024 um 19.00 Uhr 
 
Saarlouis / Merzig: 25.11.2024 um 19.00 Uhr 
 
Die Einladungen zu den Kreisversammlungen erfolgen in gewohnter Weise. 
 
Die Inhalte der HVM-Präsentationen in den Kreisversammlungen entsprechen denen der zent-
ralen Informationsveranstaltung. 
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4. Zahnärztlicher Notdienst | Einteilungszeitraum 31.03.2025 bis 28.09.2025 
 
Die Vorbereitungen für die Einteilung des Notfalldienstes für den o.a. Einteilungszeitraum be-
ginnen demnächst. Daher bitten wir Sie, Ihre Urlaubsmeldung bis spätestens 13. Dezember 
2024 schriftlich für den oben genannten Zeitraum abzugeben. Später eingehende Meldun-
gen können leider keine Berücksichtigung mehr finden. 
 

 Bei der Abgabe Ihrer Urlaubsmeldung beachten Sie bitte die Bestimmungen des § 5 
Abs. 2 der Notfalldienstordnung. Insbesondere bitten wir darum, Urlaubswünsche, die 
über 4 Wochen bzw. maximal 5 Wochenenden hinausgehen, nicht an die Geschäfts-
stelle heranzutragen. 

 Wir bitten Sie, Ihre Urlaubsmeldung schriftlich: 
 
per Fax 0681/ 58608-68 oder  
 
per E-Mail an notfalldienst@kzv-saarland.de 
 
für den oben genannten Zeitraum bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Saarland abzugeben.  

 
 
 
5. Nächste Sitzung des Zulassungsausschusses 
 
Die nächste Sitzung des Zulassungsausschusses findet am 16.12.2024 statt. Somit müssen 
die entsprechenden Anträge – inklusive aller hierfür erforderlichen Unterlagen – spätestens 
am 22.11.2024 eingereicht werden. 
 
 
 
6. „ePA für alle“ | Informationsangebot der gematik 
 
In wenigen Wochen startet die „ePA“ für alle. Damit erhalten alle gesetzlich Krankenversicher-
ten eine elektronische Patientenakte, sofern sie nicht aktiv widersprechen. Die gematik hat ein 
Erklärvideo „Die ePA für alle in Zahnarztpraxen“ bereitgestellt. 
 

 Sie finden das Erklärvideo auf der Homepage der gematik unter 
 

https://www.gematik.de/anwendungen/epa/epa-fuer-alle 
 
 
  

mailto:notfalldienst@kzv-saarland.de
https://www.gematik.de/anwendungen/epa/epa-fuer-alle
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7. Gültigkeitsdauer von Heilmittelverordnungen 
 
Die Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) legt fol-
gende Gültigkeitsdauern von Heilmittel-Verordnungen durch Zahnärzte fest: 
 

 
 
Bei Fragen zu Heilmittelverordnungen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung. 
 
 
 
8. Tagung der VV-Vorsitzenden am 20./21.09.2024 in Münster 
 
Die diesjährige Herbst-Tagung der VV-Vorsitzenden fand am 20. und 21. September 2024 in 
Münster statt. Über die Vollzähligkeit freuten sich die Gastgeberinnen Dr. Sabine Wagner, VV-
Vorsitzende KZVWL, sowie Dr. Silke Henne, stv. VV-Vorsitzende KZVWL. 
 
Diesmal stand das Thema Nachwuchsförderung im Ehrenamt und als logische Konsequenz 
die Stärkung der Selbstverwaltung im Fokus. Trotz vieler Unterschiede in den Bundesländern 
sind sich alle von Süd nach Nord und Ost nach West einig: „Schweigen ist Silber, Reden ist 
GOLD.“ 
 
Soll heißen: Alle setzen erfahrungsgemäß bei der Rekrutierung und Netzwerkbildung auf die 
persönliche Ansprache. Der kollegiale Austausch verbunden mit dem Mehrwert an Wissen aus 
der Praxis ist neben attraktiven und effizienten Kommunikationstools zur schnellen Information 
immer noch Garant für die Anwerbung von neuen Unterstützern. 
 
Nichtsdestotrotz sind sich alle einig: Die derzeitigen Rahmenbedingungen – überbordender 
Bürokratismus, Fachkräftemangel, fehlgeleitete Digitalisierungsstrategie – sind alles andere 
als förderlich für die Entscheidung zur eigenen Praxis. In allen 17 Ländern werden durch un-
terschiedliche Förderprogramme und Angebote die Niederlassung gefördert.  
 
Die geplante Einführung der elektronischen Patientenakte ab 15.01.2025, das Amalgam-Ver-
bot ab Jahresbeginn 2025 sowie geplante und durchgeführte Protestaktionen wurden eben-
falls thematisiert. Der Verband Freier Berufe wird als wertvoller Kooperationspartner wahrge-
nommen. 
 
Fazit: Trotz unterschiedlicher Strukturierungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen ist 
der Austausch untereinander auch diesmal gelungen. Das nächste Treffen wird am 4. und 5. 
April 2025 in Nordrhein stattfinden. Dr. Susanne Schorr ist dann unsere Gastgeberin. 
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Anlage zum MSZ Nr. 12/2024: 
 
▪ Punktwertübersicht (Stand: 29.10.2024) 



Stand:  29.10.2024 KCH
PAR/KBR

Primärkassen Saarland
AOK 1,2416 1,0827 1,0563 1,3311 -
BKK 1,2416 1,0827 1,0505 1,3594 1,2689
IKK 1,2449 1,0827 1,0533 1,3630 1,2722
SVLFG vorm. LKK 1,2518 1,0827 1,0592 1,3709 1,2794
Knappschaft 1,2432 1,0827 1,0542 1,3431 1,2707

Ersatzkassen 
vdek 1,2459 1,0827 1,0542 1,3425 1,2733

Sonstige Kostenträger
KCH/

PAR/KBR ZE KFO IP/FU Sprechstunden-
bedarf

Bundeswehr 1,3813 1,2060 1,1861 1,3813 1,9541
Bundespolizei 1,3813 1,2060 1,1861 1,4732 1,9541
Sozialamt (siehe AOK) 1,2416 1,0827 1,0563 1,3311 -
Berufsgenossenschaften 1,4700 *) 1,4700 1,4700 -

Änderungen seit der letzten Übersicht Stand: 16.05.2024
*) Siehe besonderes Gebührenverzeichnis

**) Ausgewählte Leistungen sind je nach Kassengruppe die BEMA-Z Nummern:

Punktwerte im Praxiscomputer geändert am:_____________________, durch:_____________________

Die vorstehende Tabelle enthält die aktuell gültigen Punktwerte. Der Zeitpunkt, ab dem die Punktwerte gültig sind, 
ergibt sich aus der umseitigen Aufstellung.

ZE KFO IP/FU ausgewählte
Leistungen **)

Für KCH-, IP-, FU-, PAR- und KBR-Leistungen gilt der Punktwert am Sitz der Krankenkasse, 
bei Wohnortkassen der Punktwert am Wohnort der/des Versicherten.

in Fettdruck. Siehe auch Rückseite.

BKK: 107a, 151, 152a/b, 153a/b, 154, 155, 161a-f, 162a-f, 165, 171a/b, 172a/b, 173a/b, 174a/b, 182a/b sowie für Leistungen zur 
Behandlung von PA bei Menschen, die einem Pflegegrad nach §15 SGB XI zugeordnet sind oder in der Eingliederungshilfe nach §99 
SGB IX leistungsberechtigt sind,d.h.BEMA-Z Nrn. 4, ATG, MHU, AITa/b, BEVa/b, CPTa/b, UPTa-g, 108,111

IKK: 107a, 151, 152a/b, 153a/b, 154, 155, 161a-f, 162a-f, 165, 171a/b, 172a/b, 173a/b, 174a/b, 182a/b sowie für Leistungen zur 
Behandlung von PA bei Menschen, die einem Pflegegrad nach §15 SGB XI zugeordnet sind oder in der Eingliederungshilfe nach §99 
SGB IX leistungsberechtigt sind,d.h.BEMA-Z Nrn. 4, ATG, MHU, AITa/b, BEVa/b, CPTa/b, UPTa-g, 108,111

SVLFG: 107a, 151, 152a/b, 153a/b, 154, 155, 161a-f, 162a-f, 165, 171a/b, 172a/b, 173a/b, 174a/b, 182a/b sowie für Leistungen zur 
Behandlung von PA bei Menschen, die einem Pflegegrad nach §15 SGB XI zugeordnet sind oder in der Eingliederungshilfe nach §99 
SGB IX leistungsberechtigt sind,d.h.BEMA-Z Nrn. 4, ATG, MHU, AITa/b, BEVa/b, CPTa/b, UPTa-g, 108,111

vdek: §22a SGB V (Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung) BEMA-Z Nrn. 174a/b 
§ 87Abs. 2i SGB V BEMA-Z Nrn.171a/b, 173 a/b, §87 Abs. 2j SGB V BEMA-Z Nrn. 172a/b, sowie Leistungen zur Behandlung von 
Parodontitis für Versicherte, die einem Pflegegrad nach §15 SGB XI zugeordnet sind oder in der Eingliederungshilfe nach §99 SGB IX 
leistungsberechtigt sind (Kennzeichnung mit "P" bzw. "E" im Feld "Kennzeichen Par.22a") BEMA-Teil 4

Bei der KFO-Behandlung gilt immer der Punktwert am Sitz des Zahnarztes. Bei der Versorgung mit ZE gilt bei den Primär- 
und Ersatzkassen der bundeseinheitliche Punktwert.

Kassenzahnärztliche Vereinigung
Saarland

Punktwertübersicht für 2024
(umseitig Punktwerte ab 01.01.2016)

in Euro

Bitte wenden

2024.4.1 Seite 1



KCH/PAR/KBR ZE KFO IP/FU ausgewählte
Leistungen

AOK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0626 -
AOK ab 1.1.2017 1,0363 2) 0,8820 0,8769 2) 1,0892 2) -
AOK ab 1.1.2018 1,0671 2) 0,9296 1) Website-MSZ 2/21 2) 1,1215 2) -
AOK ab 1.1.2019 1,1220 0,9297 0,9494 1,1793 -
AOK ab 1.1.2020 1,1282 0,9576 0,9547 1,1858 -
AOK ab 1.1.2021 1,1567 0,9818 0,9789 1,2158 -
AOK ab 1.1.2022 1,1832 1,0043 1,0013 1,2436 -
AOK ab 1.1.2023 1,2087 1,0389 1,0013 1,2772 -
AOK ab 1.1.2024 1,2416 1,0827 1,0563 1,3311 -

BKK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832 -
BKK ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103 -
BKK ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 1) 0,9029 1,1433 -
BKK ab 1.1.2019 1,0874 0,9297 0,9201 1,1650 -
BKK ab 1.1.2020 1,1222 0,9576 0,9495 1,2023 -
BKK ab 1.1.2021 1,1506 0,9818 0,9735 1,2327 -
BKK ab 1.1.2022 1,1769 1,0043 0,9958 1,2609 -
BKK ab 1.1.2023 1,2087 1,0389 1,0227 1,3044 1,2175 3)
BKK ab 1.1.2024 1,2416 1,0827 1,0505 1,3594 1,2689

IKK ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832 -
IKK ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103 -
IKK ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 1) 0,9029 1,1433 -
IKK ab 1.1.2019 1,0671 0,9297 0,9029 1,1433 -
IKK ab 1.1.2020 1,1251 0,9576 0,9519 1,2054 -
IKK ab 1.1.2021 1,1536 0,9818 0,9760 1,2359 -
IKK ab 1.1.2022 1,1800 1,0043 0,9984 1,2642 -
IKK ab 1.1.2023 1,2119 1,0389 1,0254 1,3078 1,2207 3)
IKK ab 1.1.2024 1,2449 1,0827 1,0533 1,3630 1,2722

SVLFG (LKK) ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0832 -
SVLFG ab 1.1.2017 1,0363 0,8820 0,8769 1,1103 -
SVLFG ab 1.1.2018 1,0671 0,9296 1) 0,9029 1,1433 -
SVLFG ab 1.1.2019 1,0954 0,9297 0,9268 1,1736 -
SVFLG ab 1.1.2020 1,1315 0,9576 0,9574 1,2123 -
SVFLG ab 1.1.2021 1,1601 0,9818 0,9816 1,2430 -
SVFLG ab 1.1.2022 1,1867 1,0043 1,0041 1,2715 -
SVFLG ab 1.1.2023 1,2187 1,0389 1,0312 1,3154 1,2276 3)
SVFLG ab 1.1.2024 1,2518 1,0827 1,0592 1,3709 1,2794

KN ab 1.1.2016 1,0110 0,8605 0,8555 1,0626 -
KN ab 1.1.2017 1,0356 0,8820 0,8769 1,0897 -
KN ab 1.1.2018 1,0615 0,9296 1) 0,9000 1,1221 -
KN ab 1.1.2019 1,0896 0,9297 0,9239 1,1518 -
KN ab 1.1.2020 1,1245 0,9576 0,9535 1,1887 -
KN ab 1.1.2021 1,1521 0,9818 0,9769 1,2178 -
KN ab 1.1.2022 1,1785 1,0043 0,9993 1,2457 -
KN ab 1.1.2023 1,2103 1,0389 1,0263 1,2887 1,2192
KN ab 1.1.2024 1,2432 1,0827 1,0542 1,3431 1,2707

vdek ab 1.1.2016 1,0108 0,8605 0,8553 1,0626 -
vdek ab 1.1.2017 1,0356 0,8820 0,8763 1,0897 -
vdek ab 1.1.2018 1,0653 0,9296 1) 0,9014 1,1221 -
vdek ab 1.1.2019 1,0925 0,9297 0,9244 1,1518 -
vdek ab 1.1.2020 1,1275 0,9576 0,9540 1,1887 -
vdek ab 1.1.2021 1,1546 0,9818 0,9769 1,2172 -
vdek ab 1.1.2022 1,1810 1,0043 0,9993 1,2451 -
vdek ab 1.1.2023 1,2129 1,0389 1,0263 1,2881 1,2217 3)
vdek ab 1.1.2024 1,2459 1,0827 1,0542 1,3425 1,2733 3)

1) Punktwert ZE ab 01.07.2018  || 2) nicht für Leistungen in Auftragsfällen
3) ab 01.01.2023  seperater PW für ausgewählte Leistungen
Fettdruck = neue Punktwerte
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